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In welcher Weise im 13. Jahrhundert das königliche Stellenbesetzungsrecht in 
Nordhausen wahrgenommen wurde, ist nicht zu erkennen, wie überhaupt die 
Reihe der Pröpste von Heiligkreuz für diese Zeit nur lückenhaft bekannt ist16. 
Wie es scheint, waren es vor allem die regionalen Dynasten, die ihre Söhne oder 
führenden Beamten in die Stelle des Propstes zu bringen wußten, und neben den 
thüringischen Landgrafen hatten daran die Grafen von Honstein, deren Gebiet 
das Territorium der Reichsstadt Nordhausen umschloß, ein besonderes Interesse, 
das verstärkt im 14. Jahrhundert zu Tage trat17. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
war es indessen nicht ein Graf von Honstein, der die Propstei von Heiligkreuz 
innehatte, sondern ein Sohn des sächsischen Herzogshauses. Der Askanier Al­
brecht war ein jüngerer Bruder des seit 1298 in Wittenberg regierenden Herzogs 
Rudolf I. von Sachsen18; beider Eltern waren Albrecht II. von Sachsen und Ag­
nes, eine Tochter des deutschen Königs Rudolf von Habsburg. Die habsburgische 
Verwandtschaft bestimmte in diesen Jahrzehnten die politische Stellung des Wit­
tenberger Herzogshauses19, und wenn Albrecht am 29. April 1305 erstmalig als 
Propst des Kreuzstiftes erscheint20, so kann man wegen der zeitlichen Koinzidenz 
annehmen, daß er seine Pfründe der Gunst seines habsburgischen Oheims König 
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